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Stellungnahme des VRRN zur FNP-  des
GVV Osterburken, Ravenstein-Merchingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 10.06.2024 beteiligten Sie uns als Träger öffentlicher Belange am o. g.
Verfahren. Als Regionalverband bedanken wir uns für die Beteiligung und nehmen wie folgt
Stellung.

Mit der vorliegenden Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisie-
rung eines Luftrettungsstandortes auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geschaffen
werden. Das Plangebiet liegt westlich des Ortsteils Merchingen, nördlich der Landesstraße
L515 und umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha.

In der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans (ERP) Rhein-Neckar ist der Be-
reich als Regionaler Grünzug (Z) und Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
(Z) dargestellt.
Gemäß Plansatz 2.1.1 (Ziel) dienen die Regionalen Grünzüge als großräumiges Freiraumsys-
tem dem langfristigen Schutz und der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
sowie dem Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft in der Metropolregion Rhein-
Neckar. Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Biotopschutz
sowie die landschaftsgebundene Erholung. Gemäß Plansatz 2.1.3 (Ziel) darf in den Regiona-
len Grünzügen in der Regel nicht gesiedelt werden.

2.2.1.2 (Ziel) die Ziele des Naturschutzes sowie Maßnahmen, die dem Aufbau, der Entwick-
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lung und Gestaltung eines regionalen, räumlich und funktional zusammenhängenden Bio-
topverbundsystems dienen, Vorrang vor entgegenstehenden oder beeinträchtigenden Nut-
zungsansprüchen. Sie dienen der Erhaltung und Entwicklung heimischer Pflanzen- und freile-
bender Tierarten mit dem Ziel der Sicherung der Biodiversität.
Somit liegen Ziele der Raumordnung vor, die der Entwicklung eines Luftrettungsstan-
dortes in diesem Bereich zunächst entgegenstehen.
Die Beantragung einer Zielabweichung befindet sich nach unserem Kenntnisstand derzeit in
der Vorbereitung.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass sich der Vorhabenstandort im Umfeld von geplan-
ten Vorranggebieten für die Windenergie befindet. Derzeit läuft das Verfahren zur Fortschrei-
bung des Teilregionalplans Windenergie. Wir werden den hier geplanten Standort für den Luft-
rettungsstandort in unserer Planung berücksichtigen. Wir sehen hierfür (gem. unseres Kriteri-
enkatalogs) einen pauschalen Abstand von 500 Metern für Hubschrauberlandeplätze vor und
würden darum bitten (in Absprache mit der Stadt Ravenstein und dem Vorhabenträger), zu
prüfen, ob dies aus genehmigungsrechtlicher Sicht ausreichend für die Realisierung des Vor-
habens sein würde.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Nachrichtlich per E-Mail an:

Regierungspräsidium Karlsruhe, Höhere Raumordnungsbehörde

Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Baurechtsamt

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
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 GVV Osterburken; FNP- Luftrettungsstandort in
Ravenstein-Merchingen;  Behördenbeteiligung gem. § 4 I BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange am o. g. Verfahren mit
Schreiben vom 10.06.2024. In unserer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde
nehmen wir folgendermaßen Stellung:

Vorliegend sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung eines
Luftrettungsstandorts auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung geschaffen wer-
den. Hierzu soll ein Standort ca. 1 km westlich des Siedlungsrandes des Ravenstei-
ner Ortsteils Merchingen, nördlich der Landesstraße L515 gelegen, als Fläche für den

Laut Planbegründung beinhaltet die Planung einen Landeplatz mit Sicherheitsstreifen,
zwei Standplätze für Rettungshubschrauber, ein Gebäude, welches einen Hangar
sowie Betriebsräume beherbergen soll, eine Betankungsanlage, allgemeine Flugbe-
triebsflächen sowie Parkplätze.

In der Raumnutzungskarte zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar (ERP) be-
findet sich das Plangebiet innerhalb eines Regionalen Grünzugs wie auch eines Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Landschaftspflege. In beiden Fällen handelt es sich
um Ziele der Raumordnung:
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- Gem. PS 2.1.1 Z ERP dienen Regionale Grünzüge als großräumiges Frei-
raumsystem dem langfristigen Schutz und der Entwicklung des Naturhaushaltes
und der Kulturlandschaft. Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser,
Klima, Arten- und Biotopschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung.
Nach PS 2.1.3 Z ERP darf in ihnen nicht gesiedelt werden.

- In Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege haben gem.
PS 2.2.1.2 Z ERP die Ziele des Naturschutzes und Maßnahmen, die dem Auf-
bau, der Entwicklung und Gestaltung eines regionalen, räumlich und funktional
zusammenhängenden Biotopverbundsystems dienen, Vorrang vor entgegen-
stehenden oder beeinträchtigenden Nutzungsansprüchen. Sie dienen der Erhal-
tung und Entwicklung heimischer Pflanzen- und freilebender Tierarten mit dem
Ziel der Sicherung der Biodiversität.

Demnach ist ein Konflikt mit zwei Zielen der Raumordnung aus dem ERP zu konsta-
tieren, was auch in der Planbegründung entsprechend ausgeführt wird.

Wie ebenfalls in der Planbegründung ausgeführt, wird zur Überwindung der genann-
ten Zielkonflikte die Beantragung eines Zielabweichungsverfahrens vorbereitet. Be-
sagte Ziele stehen der vorliegenden Planung bis zu einem positiven Abschluss des
Zielabweichungsverfahrens entgegen.

Mit freundlichen Grüßen
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II.   Nachricht von Ziff. I. per E-Mail an:

Verband Region Rhein-Neckar

Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Baurechtsamt

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
















